

ZVPC – Zürich Vereinigung Psychiatrischer Chefärzte

z.Hd. Herrn Prof. Dr. med. A. Haug

Präsident ZVPC

Klinik Schlössli

8618 Oetwil am See

26.10.2006  Bö/de

AG „Institutionelle Psychotherapie“ 

Erweiterter Auftrag vom 13.02.2006

Lieber Herr Haug

Im Namen der Arbeitsgruppe „Institutionelle Psychotherapie“ des ZVPC sende ich Ihnen unsere Stellungnahme zu dem erweiterten Auftrag an die Arbeitsgruppe.

Wie bereits in unserem Schreiben vom 15.05.2006 ausgeführt, muss betont werden, dass die Arbeitsgruppe über keine Ressourcen verfügte, um grundlegende Untersuchungen zum Bedarf an institutioneller Psychotherapie durchzuführen. Trotz dieser grundsätzlichen Probleme erachtete es die Arbeitsgruppe jedoch als notwendig und bedeutsam, in der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion um die Bedeutung der Psychotherapie Stellung zu beziehen.  
Von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe wurden versorgungsrelevante Daten zur Psychotherapiebedarfsforschung gesichtet, analysiert und auf die konkreten Bedingungen im Kanton Zürich bezogen.

Da für die institutionelle Psychotherapie innerhalb der Schweiz derzeit keine auf empirischen Untersuchungen basierenden Gutachten zum Psychotherapie-Bettenbedarf vorliegen, musste auf mehrere deutsche Gutachten, die in den vergangenen Jahren erstellt worden sind, zurückgegriffen werden. Im einzelnen handelt es sich um: 

1) „Bedarf für die vollstationäre Versorgung von Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen in Bayern“ („Bayern-Gutachten“, Psychother Psychosom Med Psychol 2002; 51: 27-37)

2) Gutachten zur Strukturanalyse und Bedarfsermittlung im Bereich der psychotherapeutischen Medizin (Psychosomatik) in Hessen („Hessen-Gutachten“)


3) Zur stationären psychosomatisch-psychotherapeutischen Versorgung in Norddeutschland. Expertise zu Fragen des Bedarfs und zur Versorgungsstruktur (Schulz und Koch, Psychother Psych Med 2002; T1-T26)

4) Fachwissenschaftliche Einschätzungen zur psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland 


Ferner wurde der Jahresbericht 2005 des Schweizer Gesundheitsobservatoriums als wichtige Datenquelle im Hinblick auf die Behandlung psychiatrischer Patienten (u.a. in somatischen Kliniken) berücksichtigt.

Auf der Grundlage der bei den genannten Gutachten herangezogenen Methodik (die aufgrund ihrer Komplexität im einzelnen an dieser Stelle nicht dargestellt werden kann) ergeben sich folgende zusammenfassende Beantwortungen der Bedarfsfrage: 

1) „Bayern-Gutachten“: 

Berechnungsgrundlagen: Verweildauer 50 Tage, Krankenhaushäufigkeit: 2,3/10'000 Einwohner. 

Auf der Grundlage der für Bayern berechneten Bedarfszahlen ergibt sich unter Berücksichtigung der Wohnbevölkerung im Kanton Zürich (für das Jahr 2010, Angaben des Statistischen Amtes des Kantons Zürich) folgender Psychotherapie-Bettenbedarf: 299 Betten.
 

2) Bedarfszahlen auf der Grundlage des „Hessen-Gutachtens“: 

Berechnungsgrundlagen: Krankenhaushäufigkeit: 2,5/10'000 Einwohner. 

Als Referenzregion wurde die Versorgungsregion Darmstadt (Einwohnerzahl 1'046'712; Prognose 2010: 226 Betten) herangezogen. 

Bezogen auf den Kanton Zürich (Einwohner: 1'245'684; Prognose 2010: 1'300'000) ergibt sich für das Jahr 2010 folgender Bettenbedarf: 330 Betten. 

Minimalvariante: 300 Betten.

Maximalvariante: 400 Betten. 

Als Fazit lässt sich formulieren: Der prognostizierte Bettenbedarf auf den Kanton Zürich beläuft sich auf etwa 300 – 400 Betten; davon können bis zu 20% als teilstationäre Betten geführt werden. 

3) Einschätzung des Bettenbedarfs in Norddeutschland aufgrund der Expertise von Schulze und Koch:

Diese Expertise beruht auf Annahmen und modifizierten Daten des früheren „Janssen-Gutachtens“ sowie einer korrigierten Schätzung des Sozialministeriums Baden Württemberg. Bei einer inzidenzbasierten Berechnung des Bedarfs an Psychotherapiebetten kommen die Autoren auf eine Bettenmessziffer von 0,104 pro 1000 Einwohner bei einer Verweildauer von 40 Tagen unter Ausschluss von Abhängigkeitsstörungen . Berücksichtigt wird dabei eine Rezidivierungsrate von 12,5% pro Jahr. Als Besonderheit ist zu berücksichtigen, dass die Dimension „Motivierbarkeit zu psychotherapeutischer Behandlung“ spezifisch berücksichtigt wird. Es wurde davon ausgegangen, dass 0,13% der Gesamtbevölkerung „motivierbar“ sind zu einer stationären Behandlung im Bereich Psychotherapie.

Die Angaben dieses Gutachtens ergeben im Bezug auf den Kanton Zürich einen Bettenbedarf von 148 Betten. 

Als wesentlich wird eine zielgerichtete Zuweisung und Vernetzung einerseits und eine Ausbildung differenzierter Angebots- und Versorgungsstrukturen mit institutsspezifischen Profilen andererseits gesehen. In methodischer Hinsicht wurde dieses Gutachten seitens der Arbeitsgruppe insbesondere wegen seiner fehlenden Transparenz der Datenbasis kritisch diskutiert sowie fehlender Berücksichtigung der demographischen Entwicklung. 

4) Aussagen zum Bettenbedarf auf der Grundlage fachwissenschaftlicher Einschätzungen zur psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland 
(Versorgungsforschung in der psychosozialen Medizin: Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2/2006. Persönliche Diskussion mit den Autoren) :

Es ist davon auszugehen, dass es sich bei 5,6% aller stationären Patienten um psychiatrische Fälle handelt. Im Vordergrund stehen dabei Patienten mit affektiven und neurotischen Störungen. Eine prognostische Einschätzung wurde nicht vorgenommen. Seitens der Arbeitsgruppe wird ebenfalls auf die unzureichende empirische Datenbasis sowie einem Mangel an geeigneten Qualitätssicherungsprogrammen dieser vorliegenden Stellungnahmen hingewiesen. Hervorgehoben wurde seitens der herangezogenen Expertisen der Psychotherapiebedarfsforscher insbesondere die Notwendigkeit integrativer Versorgungsmodelle mit einem Ausbau der ambulanten Nachbehandlung und der Entwicklung von differentiellen Zuweisungsindikationen. 

Aktuelle Psychotherapie-Betten im Kanton Zürich:

Es wurde eine Schätzung der aktuell zur Verfügung stehenden Psychotherapie-Betten im Kanton Zürich vorgenommen: Ca. 227 Betten; ferner 47 teilstationäre Behandlungsplätze. Valide Angaben konnten bisher nicht erhoben werden, eine auf die Konkretisierung dieser Angaben zielende Umfrage in den einzelnen Kliniken konnte bisher noch nicht abschliessend ausgewertet werden. Eine Anfrage an die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich (Herr von Massenbach) zu der Frage, wie viele Betten derzeit für den Bereich „stationäre Psychotherapie“, „teilstationäre Psychotherapie“ und ferner für den Bereich störungsspezifische Spezialversorgung im Kanton zur Verfügung stehen bzw. ausgewiesen sind, ergab ebenfalls keine weitere Konkretisierung der Daten. 

Die Stellungnahme der Gesundheitsdirektion betont folgende Gesichtspunkte: „Die Gesundheitsdirektion strebt bei der Planung der Versorgungsangebote ein bedarfsgerechtes Gesamtangebot an. Psychotherapie ist eine Behandlungsmethode in der Psychiatrie, die immer auch Teil einer integrierten psychiatrischen Behandlung darstellt. Gemäss den Vorgaben des Krankenversicherungsgesetzes sind die Kliniken verpflichtet, die Behandlungsmethoden nach ihrer Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit auszuwählen, was sich in der Indikation für den Einsatz einzelner Methoden niederschlagen sollte. Die Planung der Gesundheitsdirektion ist nicht methodenzentriert. Der Einsatz einzelner Methoden liegt im Ermessen des behandelnden Arztes.“

Zusammenfassende Stellungnahme zur Frage des Bedarfes an institutioneller Psychotherapie im Kanton Zürich: 

Auf der Grundlage der herangezogenen und als methodisch relativ gut abgesicherten gutachterlichen Stellungnahmen ergibt sich ein prognostizierter Bettenbedarf im Kanton Zürich von 300 (Minimalvariante) bis 400 Betten (Maximalvariante) für das Jahr 2010. Davon können/sollten bis zu 20% als teilstationäre Betten geführt werden. Bei dieser Einschätzung wird das prognostizierte Bevölkerungswachstum und ein mittlerer Verweildauer von 40 Tagen berücksichtigt. 

Zusammenfassend unterstreichen die herangezogenen empirischen Daten der Psychotherapiebedarfsforschung, dass auch im Hinblick auf die Entwicklung der nächsten Jahre eine Reduktion der jetzt vorhandenen Bettenzahl nicht angebracht ist. Vielmehr ergibt sich die Notwendigkeit einer differenzierten Schwerpunktsetzung in den einzelnen Institutionen.

Wünschenswert wird seitens der Arbeitsgruppe die Konkretisierung der empirischen Datenbasis im Kanton Zürich eingeschätzt. Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung integrativer Versorgungsmodelle stellt auch im Bereich der institutionellen Psychotherapie ein wesentliches Ziel dar. 

Mit freundlichen Grüssen

PD Dr. med. Heinz Böker
(Leiter der Arbeitsgruppe „Institutionelle Psychotherapie“ der ZVPC)

Dr. med. Ch. Poppe

Dr. med. Th. Ihde-Scholl

Dr. med. R.M. McShine

Dr. med. H.R. Pfeifer

Dr. med. P. Strate

Dr. med. A. Theodoridou
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